
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 Name des Produkts:   
FAM ökologisch-ethisch 50 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200DDLFVXZUF0ZU11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 70 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 
Unter Berücksichtigung von Positiv- und Ausschlusskriterien werden Zielfonds im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Dabei wählen wir 
ausschließlich Fonds, die selbst nach Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert sind und 
ökologische/soziale Merkmale bewerben.  
Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Fonds und der darin enthaltenen Unternehmen und 
Emittenten umfassend zu bewerten und die Unternehmen und Emittenten zu identifizieren, die sich in 
besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren und positiv in die 17 UN SDGs 
einzahlen. 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Ziel ist es, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen und 

positiv in diese 17 Ziele einzahlen. Daher investieren wir in Zielfonds, die in mind. eines der Ziele 

investieren (Wasser, Erneuerbare Energien, Klima, ...). 

Des Weiteren streben wir die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels an. Zur Messung ziehen wir Daten von 

ISS ESG heran, die im Fondsrating veröffentlich werden. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu 
vermeiden, werden Titel bzw. Fonds, die gegen für diesen Zweck von uns und den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen 
(zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der 
Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet und 
weitestgehend ausgeschlossen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
Die Indikatoren werden von den einzelnen, von uns ausgewählten Fonds bzw. den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) auf Zielfondsebene berücksichtigt und von uns überwacht.  
 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 
Unsere Positiv- und Negativkriterien decken alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen 
oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Portfoliomanagement prüft laufend durch 
verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment 
schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders (ISS ESG Fundrating) auf mögliche Verstöße 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Sollten wir Verstöße in Zielfonds 
feststellen, werden wir mit der KVG in den Dialog treten und ggfs. den Fonds verkaufen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
 

☒ Ja,  
die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 

☐ Nein 
 
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Zielfondsebene und wird von den einzelnen KVGen ausgewiesen.  
 
Aggregierte Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
weisen wir, so weit verfügbar, auch auf unserer Internetseite aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Dabei 
orientieren wir uns hauptsächlich an den 17 UN SDGs und betrachten die drei Dimensionen Mensch 
(Gesellschaft), Umwelt (Ökologie) sowie Ökonomie. Damit wollen wir - soweit es möglich ist - eine 
positive Wirkung für Mensch und Umwelt erzielen. Neben Ausschlusskriterien wie beispielsweise Atom- 
und Kohleenergie sowie Rüstung und Waffen haben wir aus den 17 UN SDGs Positivkriterien abgeleitet, 
die wir mit entsprechenden Zielfonds umsetzen. Dabei haben wir Themen wie Wasser, erneuerbare 
Energien, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Klima etc. identifiziert. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 

 
 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 
 

Es handelt sich hierbei um eine Fonds-Vermögensverwaltung. Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 50 

investiert zu 50 % in Aktienfonds sowie zu 50 % in Misch- und Rentenfonds u.a. mit Fokus auf die 17 UN 

SDGs. Damit verfolgen wir den Ansatz „Verbessern, nicht nur vermeiden“.  

Daher wird in bestimmte Branchen wie Fossile Energie, Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 

Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht investiert. 
 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Einige Fonds setzen Derivate ein, um die Ziele zu erreichen. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 
Die Strategie strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend findet 
auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter statt. 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

                                                                 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

70 % 
Sonstige Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
100 % 

 #2 Andere 
Investitionen 



☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Die 17 UN SDGs betrachten sowohl Umwelt, als auch gesellschaftliche Themen. Daher ist die 
Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
beträgt mind. 70 % der Fonds-VV. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investitionen eingestuft werden noch auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich zum Beispiel um Sichteinlagen oder kündbare 
Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge des Einsatzes von absichernden 
Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  
Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 50 wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und sozialen 
Merkmale nicht an einem Referenzwert gemessen. 
 
 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berücksich-
tigen. 



 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 
 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 
Nicht anwendbar. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://finet-am.de/vermoegensverwaltung/fam-oekologisch-ethisch/ 

 

 



Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 Name des Produkts:   
FAM ökologisch-ethisch 70 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200DDLFVXZUF0ZU11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 70 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 
Unter Berücksichtigung von Positiv- und Ausschlusskriterien werden Zielfonds im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Dabei wählen wir 
ausschließlich Fonds, die selbst nach Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert sind und 
ökologische/soziale Merkmale bewerben.  
Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Fonds und der darin enthaltenen Unternehmen und 
Emittenten umfassend zu bewerten und die Unternehmen und Emittenten zu identifizieren, die sich in 
besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren und positiv in die 17 UN SDGs 
einzahlen. 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Ziel ist es, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen und 

positiv in diese 17 Ziele einzahlen. Daher investieren wir in Zielfonds, die in mind. eines der Ziele 

investieren (Wasser, Erneuerbare Energien, Klima, ...). 

Des Weiteren streben wir die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels an. Zur Messung ziehen wir Daten von 

ISS ESG heran, die im Fondsrating veröffentlich werden. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu 
vermeiden, werden Titel bzw. Fonds, die gegen für diesen Zweck von uns und den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen 
(zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der 
Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet und 
weitestgehend ausgeschlossen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
Die Indikatoren werden von den einzelnen, von uns ausgewählten Fonds bzw. den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) auf Zielfondsebene berücksichtigt und von uns überwacht.  
 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 
Unsere Positiv- und Negativkriterien decken alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen 
oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Portfoliomanagement prüft laufend durch 
verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment 
schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders (ISS ESG Fundrating) auf mögliche Verstöße 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Sollten wir Verstöße in Zielfonds 
feststellen, werden wir mit der KVG in den Dialog treten und ggfs. den Fonds verkaufen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
 

☒ Ja,  
die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 

☐ Nein 
 
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Zielfondsebene und wird von den einzelnen KVGen ausgewiesen.  
 
Aggregierte Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
weisen wir, so weit verfügbar, auch auf unserer Internetseite aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Dabei 
orientieren wir uns hauptsächlich an den 17 UN SDGs und betrachten die drei Dimensionen Mensch 
(Gesellschaft), Umwelt (Ökologie) sowie Ökonomie. Damit wollen wir - soweit es möglich ist - eine 
positive Wirkung für Mensch und Umwelt erzielen. Neben Ausschlusskriterien wie beispielsweise Atom- 
und Kohleenergie sowie Rüstung und Waffen haben wir aus den 17 UN SDGs Positivkriterien abgeleitet, 
die wir mit entsprechenden Zielfonds umsetzen. Dabei haben wir Themen wie Wasser, erneuerbare 
Energien, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Klima etc. identifiziert. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 

 
 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 
 

Es handelt sich hierbei um eine Fonds-Vermögensverwaltung. Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 70 

investiert zu 70 % in Aktienfonds sowie zu 30 % in Misch- und Rentenfonds u.a. mit Fokus auf die 17 UN 

SDGs. Damit verfolgen wir den Ansatz „Verbessern, nicht nur vermeiden“.  

Daher wird in bestimmte Branchen wie Fossile Energie, Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 

Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht investiert. 
 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Einige Fonds setzen Derivate ein, um die Ziele zu erreichen. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 
Die Strategie strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend findet 
auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter statt. 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

                                                                 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

70 % 
Sonstige Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
100 % 

 #2 Andere 
Investitionen 



☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Die 17 UN SDGs betrachten sowohl Umwelt, als auch gesellschaftliche Themen. Daher ist die 
Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
beträgt mind. 70 % der Fonds-VV. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investitionen eingestuft werden noch auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich zum Beispiel um Sichteinlagen oder kündbare 
Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge des Einsatzes von absichernden 
Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  
Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 70 wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und sozialen 
Merkmale nicht an einem Referenzwert gemessen. 
 
 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berücksich-
tigen. 



 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 
 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 
Nicht anwendbar. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://finet-am.de/vermoegensverwaltung/fam-oekologisch-ethisch/ 

 

 



Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 Name des Produkts:   
FAM ökologisch-ethisch 50 ETF 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200DDLFVXZUF0ZU11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 70 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 
Unter Berücksichtigung von Positiv- und Ausschlusskriterien werden Zielfonds im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Dabei wählen wir 
ausschließlich Fonds, die selbst nach Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert sind und 
ökologische/soziale Merkmale bewerben.  
Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Fonds und der darin enthaltenen Unternehmen und 
Emittenten umfassend zu bewerten und die Unternehmen und Emittenten zu identifizieren, die sich in 
besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren und positiv in die 17 UN SDGs 
einzahlen. 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Ziel ist es, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen und 

positiv in diese 17 Ziele einzahlen. Daher investieren wir in Zielfonds, die in mind. eines der Ziele 

investieren (Wasser, Erneuerbare Energien, Klima, ...). 

Des Weiteren streben wir die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels an. Zur Messung ziehen wir Daten von 

ISS ESG heran, die im Fondsrating veröffentlich werden. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu 
vermeiden, werden Titel bzw. Fonds, die gegen für diesen Zweck von uns und den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen 
(zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der 
Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet und 
weitestgehend ausgeschlossen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
Die Indikatoren werden von den einzelnen, von uns ausgewählten Fonds bzw. den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) auf Zielfondsebene berücksichtigt und von uns überwacht.  
 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 
Unsere Positiv- und Negativkriterien decken alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen 
oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Portfoliomanagement prüft laufend durch 
verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment 
schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders (ISS ESG Fundrating) auf mögliche Verstöße 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Sollten wir Verstöße in Zielfonds 
feststellen, werden wir mit der KVG in den Dialog treten und ggfs. den Fonds verkaufen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
 

☒ Ja,  
die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 

☐ Nein 
 
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Zielfondsebene und wird von den einzelnen KVGen ausgewiesen.  
 
Aggregierte Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
weisen wir, so weit verfügbar, auch auf unserer Internetseite aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Dabei 
orientieren wir uns hauptsächlich an den 17 UN SDGs und betrachten die drei Dimensionen Mensch 
(Gesellschaft), Umwelt (Ökologie) sowie Ökonomie. Damit wollen wir - soweit es möglich ist - eine 
positive Wirkung für Mensch und Umwelt erzielen. Neben Ausschlusskriterien wie beispielsweise Atom- 
und Kohleenergie sowie Rüstung und Waffen haben wir aus den 17 UN SDGs Positivkriterien abgeleitet, 
die wir mit entsprechenden Zielfonds umsetzen. Dabei haben wir Themen wie Wasser, erneuerbare 
Energien, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Klima etc. identifiziert. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 

 
 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 
 

Es handelt sich hierbei um eine Fonds-Vermögensverwaltung. Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 50 ETF 

investiert zu 50 % in Aktienfonds (ETFs) sowie zu 50 % in Misch- und Rentenfonds (ETFs) u.a. mit Fokus auf 

die 17 UN SDGs. Damit verfolgen wir den Ansatz „Verbessern, nicht nur vermeiden“.  

Daher wird in bestimmte Branchen wie Fossile Energie, Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 

Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht investiert. 
 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Einige Fonds setzen Derivate ein, um die Ziele zu erreichen. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 
Die Strategie strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend findet 
auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter statt. 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

                                                                 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

70 % 
Sonstige Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
100 % 

 #2 Andere 
Investitionen 



☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Die 17 UN SDGs betrachten sowohl Umwelt, als auch gesellschaftliche Themen. Daher ist die 
Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
beträgt mind. 70 % der Fonds-VV. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investitionen eingestuft werden noch auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich zum Beispiel um Sichteinlagen oder kündbare 
Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge des Einsatzes von absichernden 
Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  
Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 50 ETF wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und 
sozialen Merkmale nicht an einem Referenzwert gemessen. 
 
 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berücksich-
tigen. 



 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 
 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 
Nicht anwendbar. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://finet-am.de/vermoegensverwaltung/fam-oekologisch-ethisch/ 

 

 



Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 Name des Produkts:   
FAM ökologisch-ethisch 70 ETF 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200DDLFVXZUF0ZU11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 70 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 
Unter Berücksichtigung von Positiv- und Ausschlusskriterien werden Zielfonds im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Dabei wählen wir 
ausschließlich Fonds, die selbst nach Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert sind und 
ökologische/soziale Merkmale bewerben.  
Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Fonds und der darin enthaltenen Unternehmen und 
Emittenten umfassend zu bewerten und die Unternehmen und Emittenten zu identifizieren, die sich in 
besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren und positiv in die 17 UN SDGs 
einzahlen. 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Ziel ist es, die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen und 

positiv in diese 17 Ziele einzahlen. Daher investieren wir in Zielfonds, die in mind. eines der Ziele 

investieren (Wasser, Erneuerbare Energien, Klima, ...). 

Des Weiteren streben wir die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels an. Zur Messung ziehen wir Daten von 

ISS ESG heran, die im Fondsrating veröffentlich werden. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu 
vermeiden, werden Titel bzw. Fonds, die gegen für diesen Zweck von uns und den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen 
(zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der 
Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet und 
weitestgehend ausgeschlossen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
Die Indikatoren werden von den einzelnen, von uns ausgewählten Fonds bzw. den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) auf Zielfondsebene berücksichtigt und von uns überwacht.  
 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 
Unsere Positiv- und Negativkriterien decken alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen 
oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Portfoliomanagement prüft laufend durch 
verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment 
schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders (ISS ESG Fundrating) auf mögliche Verstöße 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Sollten wir Verstöße in Zielfonds 
feststellen, werden wir mit der KVG in den Dialog treten und ggfs. den Fonds verkaufen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
 

☒ Ja,  
die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 

☐ Nein 
 
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Zielfondsebene und wird von den einzelnen KVGen ausgewiesen.  
 
Aggregierte Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
weisen wir, so weit verfügbar, auch auf unserer Internetseite aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Dabei 
orientieren wir uns hauptsächlich an den 17 UN SDGs und betrachten die drei Dimensionen Mensch 
(Gesellschaft), Umwelt (Ökologie) sowie Ökonomie. Damit wollen wir - soweit es möglich ist - eine 
positive Wirkung für Mensch und Umwelt erzielen. Neben Ausschlusskriterien wie beispielsweise Atom- 
und Kohleenergie sowie Rüstung und Waffen haben wir aus den 17 UN SDGs Positivkriterien abgeleitet, 
die wir mit entsprechenden Zielfonds umsetzen. Dabei haben wir Themen wie Wasser, erneuerbare 
Energien, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Klima etc. identifiziert. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 

 
 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 
 

Es handelt sich hierbei um eine Fonds-Vermögensverwaltung. Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 70 ETF 

investiert zu 70 % in Aktienfonds (ETFs) sowie zu 30 % in Misch- und Rentenfonds (ETFs) u.a. mit Fokus auf 

die 17 UN SDGs. Damit verfolgen wir den Ansatz „Verbessern, nicht nur vermeiden“.  

Daher wird in bestimmte Branchen wie Fossile Energie, Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 

Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht investiert. 
 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Einige Fonds setzen Derivate ein, um die Ziele zu erreichen. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 
Die Strategie strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend findet 
auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter statt. 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

                                                                 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

70 % 
Sonstige Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
100 % 

 #2 Andere 
Investitionen 



☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Die 17 UN SDGs betrachten sowohl Umwelt, als auch gesellschaftliche Themen. Daher ist die 
Differenzierung der Anteile für jeweils ökologische und soziale Investitionen im Einzelnen nicht sinnvoll. 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
beträgt mind. 70 % der Fonds-VV. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investitionen eingestuft werden noch auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich zum Beispiel um Sichteinlagen oder kündbare 
Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge des Einsatzes von absichernden 
Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  
Die Strategie FAM ökologisch-ethisch 70 ETF wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und 
sozialen Merkmale nicht an einem Referenzwert gemessen. 
 
 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berücksich-
tigen. 



 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 
 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 
Nicht anwendbar. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://finet-am.de/vermoegensverwaltung/fam-oekologisch-ethisch/ 

 

 



Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich beeinträch-
tigt und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 Name des Produkts:   
FAM Klima 

 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
391200DDLFVXZUF0ZU11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 70 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 
Unter Berücksichtigung von Positiv- und Ausschlusskriterien werden Zielfonds im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Dabei wählen wir 
ausschließlich Fonds, die selbst nach Artikel 8 oder 9 der SFDR kategorisiert sind und 
ökologische/soziale Merkmale bewerben.  
 
Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Fonds und der darin enthaltenen Unternehmen und 
Emittenten umfassend zu bewerten und die Unternehmen und Emittenten zu identifizieren, die sich in 
besonderem Maße auf das Thema Klima und Klimawandel fokussieren und das Pariser Klimaabkommen 
und das 1,5 Grad Ziel unterstützen. 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Die Investitionsziele umfassen im ökologischen Bereich den allgemeinem Umwelt- und Klimaschutz, 

darunter auch die Umweltweltziele gemäß der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz, 

Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. 

Zur Erreichung dieser Ziele wurde u. a. in Unternehmen, aus den Bereichen Erneuerbare Energien, 

Wasser, Information & Kommunikation, und Nachhaltige Mobilität investiert oder auch in 

Unternehmen, die eine effiziente Energienutzung in ihren Prozessen oder eine geringe 

Treibhausgasintensität ihrer Produkte aufweisen oder auch Unternehmen, die mit ihren Produkten 

oder Dienstleistungen einen Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels leisten. 

Wir streben damit die Einhaltung des Pariser 1,5 Grad Ziels an. Zur Messung ziehen wir Daten von 

ISS ESG heran, die im Fondsrating veröffentlich werden. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  
Um eine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziels zu 
vermeiden, werden Titel bzw. Fonds, die gegen für diesen Zweck von uns und den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) definierten Negativkriterien zu Umwelt und sozialen Zielsetzungen 
(zum Beispiel Förderung und Verwendung von Kohle, Verstoß gegen Arbeitsrechte, Verletzung der 
Menschenrechte, Korruption) verstoßen, nicht als nachhaltiges Investment angerechnet und 
weitestgehend ausgeschlossen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  
Die Indikatoren werden von den einzelnen, von uns ausgewählten Fonds bzw. den 
Verwaltungsgesellschaften (KVGen) auf Zielfondsebene berücksichtigt und von uns überwacht.  
 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
 
Unsere Positiv- und Negativkriterien decken alle Aspekte der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen ab (z.B. Vermeidung von Umweltzerstörung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen 
oder Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen). Das Portfoliomanagement prüft laufend durch 
verschiedene Informationskanäle wie Medien und Researchagenturen, ob bei einem Investment 
schwerwiegende Kontroversen vorliegen. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen mittels eines 
Screening-Tools eines anerkannten ESG-Researchproviders (ISS ESG Fundrating) auf mögliche Verstöße 
gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen geprüft. Sollten wir Verstöße in Zielfonds 
feststellen, werden wir mit der KVG in den Dialog treten und ggfs. den Fonds verkaufen. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 
Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 
es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 
 
 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
 

☒ Ja,  
die folgenden PAI werden berücksichtigt: 

 

☐ Nein 
 
 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Zielfondsebene und wird von den einzelnen KVGen ausgewiesen.  
 
Aggregierte Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
weisen wir, so weit verfügbar, auch auf unserer Internetseite aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt in einem mehrdimensionalen, integrierten Auswahlprozess. Dabei 
fokussieren wir uns hauptsächlich auf das Thema Klima, Klimawandel und Klimaanpassung (z.B. SDG 7 
und SDG 13) und betrachten die drei Dimensionen Mensch (Gesellschaft), Umwelt (Ökologie) sowie 
Ökonomie. Damit wollen wir - soweit es möglich ist - eine positive Wirkung für Mensch und Umwelt 
erzielen. Neben Ausschlusskriterien wie beispielsweise Atom- und Kohleenergie sowie Rüstung und 
Waffen haben wir aus den 17 UN SDGs Positivkriterien abgeleitet, die wir mit entsprechenden Zielfonds 
umsetzen.  
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 

 
 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Nicht anwendbar. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Dies obliegt den einzelnen KVGen, in deren Zielfonds wir investieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berück-
sichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervor-
schriften. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 
 

Es handelt sich hierbei um eine Fonds-Vermögensverwaltung. Die Strategie FAM Klima investiert zu 50 % in 

Aktienfonds sowie zu 50 % in Misch- und Rentenfonds u.a. mit Fokus auf das Ziel 7 (bezahlbare und saubere 

Energie) und Ziel 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) der SDGs. Damit verfolgen wir den Ansatz „Verbessern, 

nicht nur vermeiden“.  

Daher wird in bestimmte Branchen wie Fossile Energie, Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 

Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht investiert. 
 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Einige Fonds setzen Derivate ein, um die Ziele zu erreichen. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 
Die Strategie strebt keine nachhaltige Investition im Sinne der EU-Taxonomie an. Dementsprechend findet 
auch keine diesbezügliche Überprüfung seitens des Wirtschaftsprüfers oder sonstiger Dritter statt. 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

                                                                 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

70 % 
Sonstige Umweltziele 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Soziales 

Investitionen 
100 % 

 #2 Andere 
Investitionen 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investi-
tionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-7
https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-13


 

☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
beträgt mind. 70 % der Fonds-VV. 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Bei Investitionen, die weder als nachhaltige Investitionen eingestuft werden noch auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, handelt es sich zum Beispiel um Sichteinlagen oder kündbare 
Einlagen. Sichteinlagen und kündbare Einlagen unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der 
Anlagestrategie und dienen primär der Liquiditätssteuerung. Im Zuge des Einsatzes von absichernden 
Derivaten erfolgt keine Berücksichtigung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  
Die Strategie FAM Klima wird hinsichtlich der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale nicht 
an einem Referenzwert gemessen. 
 
 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß 
der EU-Taxonomie 
nicht berücksich-
tigen. 



 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar. 
 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 
Nicht anwendbar. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://finet-am.de/vermoegensverwaltung/fam-oekologisch-ethisch/ 

 

 


